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Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §49 Abs1;

AlVG 1977 §49 Abs2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2000/08/0037 2000/08/0038 2000/08/0039

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2001/08/0036 E 14. März 2001

Rechtssatz

Ohne Ein uss auf die Obliegenheit des Meldep ichtigen, die Kontrollmeldetermine wahrzunehmen, ist der Umstand,

dass das Arbeitsmarktservice in Anbetracht von gesundheitlichen oder altersmäßigen Umständen, die eine

Vermittlung des Meldep ichtigen auf dem Arbeitsmarkt erschweren, keine vielversprechende Aussicht hat, den

Meldepflichtigen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern.
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